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§ 9
(1) Kollektivgutachten durch zeitweilige 
Gutachterkommissionen werden ausge
führt,
— wenn Gutachten gemäß den Rechtsvor

schriften oder anderen Normativen als 
solche zu erstatten sind,

— bei Schadensersabzforderungen gegen
über staatlichen Organen und Einrich
tungen,

— auf Grund von Vereinbarungen mit dem 
Auftraggeber oder nach Ermessen des 
Direktors der Zentralstelle bzw. des Be
zirks- oder Kreisgutachters.

Die zeitweiligen Kommissionen sind durch 
den Leiter der beauftragten Einrichtung 
bzw. den Leiter der Fachabteilung zu bil
den.
(2) Auf die Tätigkeit der Kommission fin
den die Vorschriften der §§ 7, 8 und 10 ent
sprechende Anwendung.
(3) Das Kollektivgutachten ist durch den 
Vorsitzenden und die Kommissionsmitglie
der zu unterzeichnen.

§10
(1) Ist in begründeten Fällen eine Begut
achtung in der erforderlichen wissenschaft
lichen Qualität zur vorgegebenen Frist 
innerhalb der Arbeitszeit nicht gewährlei
stet, entscheidet der Leiter der Einrichtung, 
in welchem'Umfange Leistungen zur Erar
beitung des Gutachtens außerhalb der 
Arbeitszeit erfolgen können. Zusätzliche 
Leistungen sind mit dem Leiter der Ein
richtung zu vereinbaren. Werden Fach
kräfte einbezogen, die nicht in der Einrich
tung tätig sind, werden diese Entscheidun
gen und Vereinbarungen in der für sie zu
ständigen Einrichtung getroffen.
(2) Über das Honorar für die außerhalb der 
Arbeitszeit erbrachten Begutachtungslei
stungen entscheidet der Leiter der Einrich
tung bzw. Fachabteilung gemäß den Be
stimmungen der Anlage. Die Honorarrech
nung wird durch den Gutachter ausgestellt 
und nach Bestätigung durch den Leiter der 
Einrichtung dem Auftraggeber zur direk
ten Begleichung an den Gutachter zuge
stellt

§11
Beiziehung von Gutachten durch 
Justiz- und Sicherheitsorgane
(1) Die Bezirks- und Kreisärzte fertigen zu
sammen mit den Bezirks- und Kreisgutach-

tem und mit den Ärztlichen Direktoren der 
Einrichtungen eine Übersicht der Einrich
tungen und Gutachter ihres Territoriums 
für die zuständigen Justiz- und Sicherheits
organe an. Die Zentralstelle erhält eine 
Durchschrift dieser Übersichten.
(2) Die Justiz- und Sicherheitsorgane for
dern unter Berücksichtigung der Übersich
ten gemäß Abs. 1 Gutachten von Einrich
tungen oder Gutachtern an und informieren 
den zuständigen Bezirks- bzw. Kreisgut
achter mittels Durchschrift, ausgenommen 
in Fällen gemäß Abs. 4. Die Übermitt
lung der Gutachten durch die Einrichtung 
oder den Gutachter erfolgt unmittelbar an 
das beauftragende Justiz- und Sicherheits
organ.
(3) Der Direktor der Zentralstelle sowie die 
Bezirks- und Kreisgutachter unterstützen 
die Justiz- und Sicherheitsorgane dadurch, 
daß sie
— Begutachtungsprobleme auf Anforde

rung erläutern oder weitere Einrichtun
gen für die Bearbeitung von Spezial
fragen benennen,

— auf die sach- und termingerechte Erar
beitung von Gutachten für die Justiz- 
und Sicherheitsorgane hinwirken und 
damit zusammenhängende Fragen klä
ren,,

— Mitarbeiter der Justiz- und Sicherheits
organe zur Qualifizierung der Gutachter 
zu Tagungen oder zum Erfahrungsaus
tausch einladen.

(4) Der Einsatz von Gutachtern erfolgt nach 
besonderer Abstimmung, wenn bestimmte 
Vorschriften es erfordern.
(5) Gutachten für die Justiz- und Sicher
heitsorgane sind nach den hierfür gelten
den Rechtsvorschriften in Verbindung mit 
den Bestimmungen der Anlage zu vergü
ten.

Anmerkung: Vgl. hierzu Ziff. III. derEnt- 
schädägungsAO (Reg.-Nr. 11.) und die Anm. 
zu § 3 Abs. 3 dieser Reg.-Nr.

§12
Schlußbestimmungen
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 
1974 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— § 15 der Anordnung vom 22. April 1953 
• über die ärztliche Versorgung der Werk

tätigen und ihrer Angehörigen in den 
Einrichtungen des staatlichen Gesund-
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